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von: [

Gesendet: Freitag, 19. Januar 2024 10:01

Betreff: WG: Zeichnung zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich bitte bis 14:30 Uhr um Riickmeldung, ob diese Fassung des 2. HHFG so passt. Bei Verschweigen gehe ich davon aus, dass
alles stimmt. Danke!

Achtung, Rente ist jetzt Art. 6.

Viele GruRe

von: [

Gesendet: Freitag, 19. Januar 2024 09:47
An:
Cc:

Betreff: WG: Zeichnung zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024

Lieber | N

anbei die Butte flr das zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 mit der Bitte um Priifung, ob die Regelungen alle korrekt
sind und Riickmeldung bis méglichst heute 15 Uhr.

Was die Zeichnung durch Herrn BM anbelangt: Hier gehe ich davon aus, dass es erneut dabei bleibt, dass keine Zeichnung
gewdlnscht, klare das aber nochmal ab. Was ware Ihr fachliches Votum?



Viele GriRe

Von:
Gesendet: Freitag, 19. Januar 2024 09:35

Betreff: Zeichnung zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 soll zeitnah gezeichnet werden. Sie haben jeweils eigene Artikel mit
Regelungsinhalten in dem Gesetz enthalten. Diese habe ich Ihnen beigefiigt.

Aufgrund der Eile der Verkiindung bitte ich Sie um Riickmeldung, ob es erneut moglich ist, dass Ihre BMs auf die Zeichnung
verzichten. Ich ware dankbar um Rickmeldung bis Montag, 22. Januar 2024, 10 Uhr, da spatestens Montag der Druck in Auftrag
gegeben werden soll.
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Entwurf eines Zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Luftverkehrsteuergesetzes

Das Luftverkehrsteuergesetz vom 9. Dezember 2010 (BGBI. | S. 1885; 2013 | S. 81),
das zuletzt durch Artikel 198 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geandert
worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.  § 11 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,13,03 Euro“ durch die Angabe ,15,53 Euro*
ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,33,01 Euro® durch die Angabe ,39,34 Euro®
ersetzt.

cc) In Nummer 3 wird die Angabe ,59,43 Euro“ durch die Angabe ,70,83 Euro*
ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ab dem Jahr 2025 erméchtigt
und verpflichtet, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die
Steuersatze nach Absatz 1 jeweils mit Wirkung fir das folgende Kalenderjahr pro-
zentual abzusenken, sofern das Luftverkehrsteueraufkommen in dem Vorjahr den
Betrag von 2,33 Milliarden Euro Ubersteigt. Die prozentuale Absenkung errechnet
sich aus dem Verhaltnis des 2,33 Milliarden Euro Gbersteigenden Aufkommensbe-
trags zum 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres zu 2,33 Milliarden Euro. Der
abgesenkte Steuersatz wird auf volle Cent gerundet.”

2. § 17 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Das zusténdige Hauptzollamt kann dem Luftfahrt-Bundesamt anlassbezogen
oder auf Anforderung Auskiinfte aus dem steuerlichen Verfahren erteilen, die erforder-
lich sind, um die nach dem Luftverkehrsrecht geforderte Zuverlassigkeit eines Luftver-
kehrsunternehmens oder die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes durch Luft-
verkehrsunternehmen mit Hauptsitz aufderhalb des Geltungsbereichs des Luftrechts
der Europaischen Union zu beurteilen.”
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Artikel 2

Anderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes

Das Windenergie-auf-See-Gesetz vom 13. Oktober 2016 (BGBI. | S. 2258, 2310), das

zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) geandert
worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

In der Inhaltstibersicht wird die Angabe zu § 58 wie folgt gefasst:

,§ 58 Meeresnaturschutz-, Fischerei- und Transformationskomponente*.
Nach § 23 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingeflgt:

»(1a) Der bezuschlagte Bieter, der im dynamischen Gebotsverfahren nach § 21 den
Zuschlag erhalten hat, leistet die zweite Gebotskomponente flr Ausschreibungen im
Jahr 2023 nach Mallgabe der folgenden Ziffern:

1. eine Zahlung in Hohe von 90 Prozent des Gesamtbetrags der zweiten Gebotskom-
ponente als Stromkostensenkungskomponente an den anbindungsverpflichteten
Ubertragungsnetzbetreiber; fir Mittelverwendung und Zahlungsweise gelten die
Vorgaben des § 59 entsprechend,

2. eine Zahlung in Hohe von 3,125 Prozent des Gesamtbetrags der zweiten Gebots-
komponente als Meeresnaturschutzkomponente an den Bundeshaushalt; fur Mit-
telverwendung und Zahlungsweise gelten die Vorgaben des § 58 Absatz 1 ent-
sprechend,

3. eine Zahlung in Hohe von 1 Prozent des Gesamtbetrags der zweiten Gebotskom-
ponente als Fischereikomponente an den Bundeshaushalt; fir Mittelverwendung
und Zahlungsweise gelten die Vorgaben des § 58 Absatz 2 entsprechend und

4. eine Zahlung in Héhe von 5,875 Prozent des Gesamtbetrags der zweiten Gebots-
komponente als Transformationskomponente an den Bundeshaushalt; fir Mittel-
verwendung und Zahlungsweise gelten die Vorgaben des § 58 Absatz 3 entspre-
chend.

Die Zweckbindung der Zahlungen nach § 57 gilt entsprechend.”

Dem § 57 wird folgender Satz angefugt:

,Die Einnahmen aus den gebotenen Zahlungen nach § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
werden abweichend von Satz 1 fur Ausschreibungen im Jahr 2023 anteilig fir Mal3-
nahmen des Meeresnaturschutzes, zur umweltschonenden Fischerei einschliellich Fi-
schereistrukturmaflinahmen, als Einnahmen des Bundeshaushalts sowie zur Senkung
der Offshore-Netzumlage gemafR® § 2 Nummer 11 des Energiefinanzierungsgesetzes
verwendet.”

§ 58 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
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Meeresnaturschutz-, Fischerei- und Transformationskomponente®.
b) Folgender Absatz 3 wird angeflgt:

»(3) Fur Ausschreibungen im Jahr 2023 leistet der bezuschlagte Bieter inner-
halb von zwoIf Monaten nach Erteilung des Zuschlags abweichend von Absatz 1
Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 eine Zahlung von 3,125 Prozent des Gebots nach § 53
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 als Meeresnaturschutzkomponente, eine Zahlung von
1 Prozent des Gebots nach § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 als Fischereikompo-
nente und eine Zahlung in Hohe von 5,875 Prozent des Gebots nach § 53 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 als Transformationskomponente an den Bundeshaushalt.”

In § 59 Absatz 1 werden die Worter ,§ 17f Absatz 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsge-
setzes” durch die Worter ,§ 15 des Energiefinanzierungsgesetzes® und die Worter
.8 17f Absatz 5 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes“ durch die Woérter ,§ 12 Ab-

satz1 des Energiefinanzierungsgesetzes, jeweils bezogen auf die Offshore-
Netzumlage nach § 2 Nummer 11 des Energiefinanzierungsgesetzes,” ersetzt.

Artikel 3

Anderung des Energiesteuergesetzes

Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBI. | S. 1534; 2008 | S. 660, 1007), das

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2483) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

§ 3b Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Staatliche Beihilfen im Sinn des Artikels 107 des Vertrags Uber die Arbeits-
weise der Europaischen Union, die der Kommission anzuzeigen oder von ihr zu ge-
nehmigen sind, sind in diesem Gesetz die Beglnstigungen nach den §§ 3, 3a sowie
nach den §§ 47a, 53a, 54, 56 und 57.°

§ 57 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

,D) deren Inhaber eine Personenvereinigung, eine juristische Person des pri-
vaten Rechts oder eine Hauberg-, Wald-, Forst- oder Laubgenossen-
schaft oder eine ahnliche Realgemeinde im Sinne des § 13 Absatz 1
Nummer 4 des Einkommensteuergesetzes ist und bei denen im Falle der
Gewinnung tierischer Erzeugnisse die mit der Bodenbewirtschaftung ver-
bundene Tierhaltung die Grenzen des § 241 des Bewertungsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBI. | S. 230),
das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023
(BGBI. 2023 I Nr. 411) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung nicht Uberschreitet oder*.

bb) In Nummer 2 wird das Wort ,nichtrechtsfahige® gestrichen.



1.

b)
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Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

»(5) Die Steuerentlastung betragt fur 1 000 Liter Gasdle nach § 2 Absatz 1
Nummer 4

bis zum 29. Februar 2024 214,80 EUR,
vom 1. Marz 2024 bis zum 31. Dezember 2024 128,88 EUR,
vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 64,44 EUR,

jeweils unvermischt mit anderen Energieerzeugnissen, ausgenommen Biokraft-
stoffen oder Additiven der Position 3811 der Kombinierten Nomenklatur.*

Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

»(8) Entlastungsberechtigt ist der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nach
Absatz 2 Nummer 1 bis 4, der die Gasdle verwendet hat. Dabei gelten Gasdle, die
durch Betriebe nach Absatz 2 Nummer 5 bei der Ausfuhrung von Arbeiten nach
Absatz 1 Satz 1 fir einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nach Absatz 2
Nummer 1 bis 4 verwendet wurden, als durch den Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft verwendet, fur den die Arbeiten ausgefuhrt wurden.*

Absatz 9 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
,Die Steuerentlastung wird gewahrt nach MalRgabe und bis zum Auslaufen der

hierfur erforderlichen Freistellungsanzeige bei der Europaischen Kommission
nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014.°

Artikel 4

Anderung der Energiesteuer-Durchfiihrungsverordnung

§ 103 der Energiesteuer-Durchfihrungsverordnung vom 31. Juli 2006 (BGBI. |
S. 1753), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 14. Dezember 2023 (BGBI. 2023
I Nr. 367) geéndert worden ist, wird wie folgt geandert:

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Steuerentlastung ist mit einer Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem

Datensatz fir die innerhalb eines Kalenderjahres (Entlastungsabschnitt) zu beglnstig-
ten Zwecken nach § 57 Absatz 1 des Gesetzes verwendeten Gasdle (beglnstigter Ver-
brauch) zu beantragen. Der Antragsteller hat in der Anmeldung alle fir die Bemessung
der Steuerentlastung erforderlichen Angaben zu machen und die Steuerentlastung
selbst zu berechnen. Die Steuerentlastung wird nur gewahrt, wenn der Antrag bis zum
31. Dezember des Jahres, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Gasole verwendet
worden sind, beim zustandigen Hauptzollamt gestellt wird. Bei erstmaliger Antragstel-
lung sind dem Antrag beizufigen:

1.

Quittungen oder Lieferbescheinigungen nach Absatz 4 Uber im Entlastungsab-
schnitt insgesamt bezogenen Gasole,

die Aufzeichnungen nach Absatz 5, soweit der Antragsteller zu deren Flhrung ver-
pflichtet ist,



-5- Bearbeitungsstand: 18.01.2024 20:00

3. von Betrieben der Imkerei ein Nachweis Uber die Anzahl der Bienenvolker (Volker-
meldung) und

4. Bescheinigungen nach Absatz 6 Uber die im Entlastungsabschnitt von Betrieben
im Sinne des § 57 Absatz 2 Nummer 5 des Gesetzes verbrauchten Gasole.

Bei Folgeantragen hat der Antragsteller die in Satz 4 genannten Unterlagen lediglich
auf Verlangen des Hauptzollamts vorzulegen.®

In Absatz 3 Satz 1 werden die Woérter ,§ 57 Abs. 2 des Gesetzes” durch die Worter
»3 57 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 des Gesetzes* ersetzt.

In Absatz 4 Satz 1 werden die Wérter ,und Biokraftstoffe* gestrichen.

Absatz 8 wird aufgehoben.

Artikel 5

Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch — Blrgergeld, Grundsicherung flir Arbeitsuchende

—in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBI. | S. 850, 2094), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 408) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Die Inhaltstbersicht wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe zu § 16j wird wie folgt gefasst:

§ 16  (weggefallen)*.

b) Nach der Angabe zu § 85 wird folgende Angabe eingefigt:
,§86  Zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024.

In § 5 Absatz 5 wird die Angabe ,16f bis 16k“ durch die Wérter ,16f bis 16i und 16k"
ersetzt.

§ 16j wird aufgehoben.
Dem § 31a wird folgender Absatz 7 angefugt:

»(7) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 entfallt der Leistungsanspruch in Hohe des
Regelbedarfes, wenn erwerbsfahige Leistungsberechtigte, deren Blirgergeld wegen ei-
ner Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Absatz 2 Nummer 3 oder
Absatz 2 Nummer 4 innerhalb des letzten Jahres gemindert war, eine zumutbare Arbeit
nicht aufnehmen. Die Moglichkeit der Arbeitsaufnahme muss tatsachlich und unmittel-
bar bestehen und willentlich verweigert werden. Absatz 1 Satz 6, die Absatze 2 und 3
sowie § 31 Absatz 1 Satz 2 finden Anwendung.”

§ 31b wird wie folgt geadndert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingeflgt:
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»(3) In den Fallen des § 31a Absatz 7 wird die Minderung aufgehoben, wenn
die Moglichkeit der Arbeitsaufnahme nicht mehr besteht, spatestens aber mit dem
Ablauf eines Zeitraums von zwei Monaten. Absatz 1 Satz 1 und 3 sowie Absatz 2
Satz 2 sind entsprechend anzuwenden.*

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

In § 32 Absatz 2 Satz 1 werden die Wérter ,Absatz 1 und 3* durch die Wérter ,Absatz 1
und 4“ ersetzt.

Folgender § 86 wird angefugt:

,§ 86
Zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024

§§ 31a Absatz 7 und § 31b Absatz 3 werden mit Ablauf des [einsetzen: Datum 2 Jahre

nach Verkundung dieses Gesetzes] aufgehoben.”

Artikel 6

Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

In § 287g Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversi-

cherung — in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754,
1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023
I Nr. 408) geandert worden ist, wird die Angabe ,,600 Millionen® durch die Angabe ,1,2 Mil-
liarden” ersetzt.

Artikel 7

Anderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes

Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom

27. Januar 2015 (BGBI. | S. 33), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2023 (BGBI. | Nr. 412) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

2.

In § 1 Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe ,,150 000“ durch die Angabe ,,175 000“ er-setzt.
§ 4 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

,(6) Ein gleichzeitiger Bezug von Basiselterngeld beider Elternteile ist nur in einem
der ersten zwoIf Lebensmonate des Kindes moglich. Bezieht einer der beiden Eltern-
teile Elterngeld Plus, so kann dieser Elternteil das Elterngeld Plus gleichzeitig zum Be-
zug von Basiselterngeld oder von Elterngeld Plus des anderen Elternteils beziehen.
§ 4b bleibt unberuhrt. Abweichend von Satz 1 kdnnen bei Mehrlingsgeburten und Frih-
geburten im Sinne des Absatzes 5 sowie bei Kindern, bei denen eine Behinderung im
Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch arztlich festge-
stellt wird und bei Kindern, die einen Geschwisterbonus nach § 2a Absatz 1 in



-7- Bearbeitungsstand: 18.01.2024 20:00

Verbindung mit Absatz 2 Satz 3 auslosen, beide Elternteile gleichzeitig Basiselterngeld
beziehen.”

3. In § 28 Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe ,150 000 durch die Angabe ,200 000 ersetzt.

Artikel 8

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absatze 2 bis 6 am Tag nach der Verkiindung
in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 1 tritt am 1. Mai 2024 in Kraft.

(3) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft.
(4) Die Artikel 3 und 4 treten am 1. Marz 2024 in Kraft.
(5) Artikel 6 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.
(6) Artikel 7 tritt am 1. April 2024 in Kraft.

(7) Mit Ablauf des 30. April 2024 tritt die Luftverkehrsteuer-Absenkungsverordnung
vom 24. November 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 333) aul3er Kraft.



	240119_Zeichnung zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024_Geschwärzt
	Regelungsteil_Zweites HFG 2024

